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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Föderierten Staaten 
von Mikronesien ist am 25. Februar 2010 abgelaufen. Das neue Protokoll, das bereits 
vorläufig angewandt wird, bis das Verfahren der Zustimmung des Europäischen Parlaments 
abgeschlossen ist, wird eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren haben.

Gemäß Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union kann das Europäische Parlament seine Zustimmung 
erteilen oder verweigern. Die Möglichkeit, die Zustimmung zu verweigern, muss als letztes 
Mittel betrachtet werden, das an Nachweise dafür geknüpft ist, dass der Gegenstand des 
Abkommens nicht gebührend beachtet wird.

Laut dem Entwurf des Abkommens verpflichten sich die Vertragsparteien, in beiderseitigem 
Interesse einen partnerschaftlichen Rahmen zu schaffen, in dem eine nachhaltige 
Fischereipolitik und die verantwortungsvolle Nutzung der Fischereiressourcen in der 
Fischereizone der Föderierten Staaten von Mikronesien gefördert werden.
Die Vertragsparteien sind übereingekommen, zusammenzuarbeiten, um die von den 
Föderierten Staaten von Mikronesien festgelegten fischereipolitischen Maßnahmen 
umzusetzen, und werden zu diesem Zweck den politischen Dialog über die diesbezügliche 
Programmplanung fortsetzen.

Die finanzielle Gegenleistung beläuft sich auf 559 000 Euro jährlich für die gesamte 
Gültigkeitsdauer, d. h. für fünf Jahre ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Protokolls.
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

 408 200 Euro jährlich als Gegenleistung für den Fang einer Referenzmenge von 8 000 
Tonnen Fisch pro Jahr und

 150 800 Euro jährlich als zusätzlicher Betrag, der von der EU zur Unterstützung der 
fischereipolitischen Maßnahmen der Föderierten Staaten von Mikronesien geleistet 
wird.

Das bedeutet, dass den Föderierten Staaten von Mikronesien durchschnittlich 69 Euro pro 
Tonne Fang schlicht dafür gezahlt wird, dass sie Fischereifahrzeugen der EU-Mitgliedstaaten 
Zugang zu ihren Fischereiressourcen gewähren.

Der Verfasser der Stellungnahme ist sich nicht sicher, ob das Geld tatsächlich für die 
Förderung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen 
verwendet bzw. überhaupt für entwicklungspolitische Ziele vorgesehen wird, d. h. für 
Ausgaben zugunsten der Fischergemeinden, zur Verbesserung der Lebensbedingungen, für 
Ausbildungszwecke, zur Gewährleistung der Sicherheit auf See und zur Schaffung neuer 
Arbeitsplätze vor Ort.

Deshalb sollte vor der Erteilung der Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens 
folgenden Anliegen Rechnung getragen werden:
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1. Die Verfahren zur Ermittlung der Gesamtfangmengen sollten transparenter gestaltet 
werden.

2. Die Integrität sämtlicher Mechanismen im Zusammenhang mit dem Korruptionsproblem 
sollte über jeden Zweifel erhaben sein.

3. Die Rechenschaftspflicht der Regierung des Landes sollte verstärkt werden, und sie muss 
auch dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen der einheimischen Fischer verbessert 
werden.

4. Die auf regionaler Ebene vereinbarten Mindeststandards und -bedingungen müssen 
beachtet werden.

5. Die Europäische Union sollte im Interesse der Transparenz über die regelmäßigen 
Berichte über die Überwachung der Durchführung des Abkommens in Kenntnis gesetzt 
werden.

VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Fischereiausschuss, dem Parlament 
vorzuschlagen, seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls zu erteilen, sofern allen 
nachfolgend genannten Anliegen bei der Durchführung des Abkommens ordnungsgemäß 
Rechnung getragen wird:

a) Die Verfahren zur Ermittlung der Gesamtfangmengen sollten transparenter gestaltet 
werden.

b) Die Integrität sämtlicher Mechanismen im Zusammenhang mit dem Korruptionsproblem 
sollte über jeden Zweifel erhaben sein.

c) Die Rechenschaftspflicht der Regierung des Landes sollte verstärkt werden, und sie muss 
auch dafür sorgen, dass die Lebensbedingungen der einheimischen Fischer verbessert 
werden.

d) Die auf regionaler Ebene vereinbarten Mindeststandards und -bedingungen müssen 
beachtet werden.

e) Die Europäische Union sollte im Interesse der Transparenz über die regelmäßigen 
Berichte über die Überwachung der Durchführung des Abkommens in Kenntnis gesetzt 
werden.


